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Statuten  

Capri Club Free Drivers  

 

1. Name, Sitz und Rechtsform  

Der "Capri Club Free Drivers" ist ein Verein gemäss Art. 60 ff. ZGB mit Sitz am  

Wintenbergweg 5, CH-4436 Oberdorf. 

 

2. Zweck und Ziel 

Im Zentrum unseres Clubs steht das Fahrzeug Ford Capri, das von 1969 bis 1986 produziert 

wurde. Unser Ziel ist es, die Pflege, den Erhalt und die Begeisterung für dieses Fahrzeug zu 

fördern. Dazu gehören: 

• Der Austausch und Verkauf von Ersatzteilen unter Mitgliedern (ohne Haftung durch 

den Club). 

• Die gegenseitige Unterstützung und Beratung rund um das Thema Ford Capri. 

• Die Pflege von Kontakten zu anderen Ford Capri Clubs weltweit. 

• Der Erhalt und die Pflege der Kameradschaft innerhalb und ausserhalb des Clubs. 

• Gemeinsame Besuche von Motorsportveranstaltungen, Automobilmessen und 

ähnlichen Anlässen. 

 

3. Mitgliedschaft  

3.1 Mitgliederkategorien  

• Aktivmitglied Typ A: mit vollen Rechten und umfangreicher Beteiligung am 

Clubleben. 

• Aktivmitglied Typ B: Analog Typ A – Partner/in im gleichen Haushalt. 

• Passivmitglied mit Zeitung: unterstützt den Club, erhält die Clubzeitung. 

• Passivmitglied ohne Zeitung: unterstützt den Club ohne Zeitung. 

• Kinder bis 16 Jahre: familienbezogene Mitgliedschaft. 

• Ehrenmitglieder: durch die GV gewählt; langjährig engagiert; beitragsfrei. 
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3.2 Aufnahme und Austritt 

Die Aufnahme erfolgt auf Anfrage. Ein Austritt ist jederzeit mündlich oder schriftlich möglich. 

Bereits bezahlte Beiträge werden nicht zurückerstattet. 

 

4. Rechte und Pflichten  

• Stimmberechtigt sind nur Aktivmitglieder (Typ A und B), die den Jahresbeitrag bis zum 

30.09. entrichtet haben. 

• Die Teilnahme an der jährlichen Generalversammlung ist für Aktivmitglieder 

obligatorisch. 

• Unentschuldigtes Fernbleiben von der Generalversammlung (ohne vorherige 

schriftliche oder telefonische Mitteilung) kann mit einem Unkostenbeitrag von CHF 

20.– belegt werden. Erfolgt nach einer Mahnung keine Zahlung, wird das Mitglied als 

ausgetreten betrachtet. 

 

5. Organisation  

5.1 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus 7 Mitgliedern: 

1. Präsident 

2. Vizepräsident 

3. Kassier 

4. Aktuar 

5. Beisitzer 1 

6. Beisitzer 2 

7. Beisitzer 3 

Die Vorstandstätigkeit erfolgt ehrenamtlich. Der Vorstand wird an der Generalversammlung 

jährlich neu gewählt, Wiederwahl ist möglich. Einmal jährlich findet ein gemeinsames 

Vorstandsessen (inkl. Partner) auf Kosten der Clubkasse statt. 

 

5.2 Generalversammlung 

Die Generalversammlung findet jährlich im Oktober statt. Zur Leitung der Versammlung wird 

ein Tagespräsident gewählt, wobei alle Aktivmitglieder wählbar sind. Der Tagespräsident 

führt durch die Traktanden zur Entlastung des Präsidenten. 
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5.3 Revisionsstelle 

Zwei Rechnungsrevisoren oder eine juristische Person werden jährlich gewählt. Sie 

kontrollieren die Buchhaltung und erstatten Bericht zuhanden der Generalversammlung. 

 

6. Finanzen 

• Das Geschäftsjahr dauert vom 1. Oktober bis 30. September des darauffolgenden 

Jahres. 

• Die Jahresrechnung wird an der GV präsentiert und durch die Revisoren kontrolliert. 

• Beiträge: 

o Aktivmitglied Typ A:  CHF 100.00 

o Aktivmitglied Typ B:  CHF  50.00  

o Passivmitglied mit Zeitung:  CHF  45.00 

o Passivmitglied ohne Zeitung:  CHF   20.00 

o Kinder bis 16 Jahre:  CHF   10.00 

 

Der Betrag ist innerhalb 30 Tagen nach Rechnung fällig. Bei Nichtzahlung nach zweimaliger 

Mahnung entscheidet der Vorstand über den Ausschluss. 

 

7. Leistungen 

• Alle Mitglieder erhalten Vergünstigungen (Arbeiten, Reifen, Ersatzteile usw.) in der 

Capri Power Klinik. 

• Die Clubzeitung im A4-Format wird regelmässig an berechtigte Mitglieder versendet. 

Dies sind Aktivmitglieder und Passivmitglieder mit Zeitung. 

• Bei Ausflügen, welche vom Capri Club Free Drivers organisiert werden, wird den 

Mitglieder jeweils eine Kostenbeteiligung gewährt. Dies kann je nach Anlass variieren 

und wird direkt beim Anlass abgerechnet. 

 

8. Clublokal 

Das Clublokal wird vom Vorstand bestimmt und kann bei Bedarf angepasst werden. Es wird 

Wert auf korrektes und kameradschaftliches Verhalten gelegt. 
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9. Verhaltensregeln  

• Aus Rücksicht auf die Sicherheit und den Zusammenhalt wird bei Clubausfahrten 

innerhalb der Kolonne nicht überholt (Ausnahmen in Notfällen sind selbstverständlich 

möglich). 

• Das Clubleben darf nicht zur Wahrung privater Interessen missbraucht werden. 

• Mitglieder verzichten auf jegliche Bereicherung aus der Mitgliedschaft. 

• Unterschiedliche Meinungen, Hintergründe und Persönlichkeiten bereichern unseren 

Verein. Toleranz, Offenheit und gegenseitige Wertschätzung bilden die Grundlage für 

unser gemeinsames Miteinander. 

 

9.1 Verwendung von Medien 

Bei Vereinsveranstaltungen können Foto- und Videoaufnahmen gemacht werden. Diese 

dürfen für Vereinszwecke, insbesondere zur Dokumentation und Berichterstattung in der 

Clubzeitung, auf der Vereinswebsite oder in den sozialen Medien des Vereins veröffentlicht 

werden. Bei Veranstaltungen, die nicht vom Verein selbst organisiert werden, gelten die 

jeweils dort festgelegten Regelungen zur Foto- und Videoaufnahme. 

Mitglieder und Gäste, die nicht aufgenommen oder deren Aufnahmen nicht veröffentlicht 

werden möchten, werden gebeten, dies vor Beginn der Veranstaltung dem Veranstalter oder 

der aufnehmenden Person mitzuteilen. 

Die Aufnahmen erfolgen im Rahmen der berechtigten Interessen des Vereins gemäß 

geltender Datenschutzbestimmungen. 

 

10. Auflösung des Clubs  

Bei weniger als fünf Aktivmitgliedern wird der Verein aufgelöst. Ein allfälliges Restvermögen 

geht an den Verein "Ford Capri Power Klinik", 4442 Diepflingen. Der Club strebt an finanziell 

unabhängig zu bleiben. 
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11. Schlussbestimmungen  

Diese Statuten treten mit der Genehmigung an der Generalversammlung 2025 in Kraft. Jedes 

Vorstandsmitglied bestätigt hiermit, die Statuten gelesen und genehmigt zu haben. 

 

Diese Statuten ersetzen alle vorherigen Versionen. 

 

Der Präsident Der Vizepräsident 

Thomas Sutter Stephan Weibel 

 

 

 

Der Kassier Der Aktuar 

Andreas Kammer Sandro Mitello 

 

 

 

Der Beisitzer Der Beisitzer 

Yves Schürmann Andreas Kuert 

 

 

 

Der Beisitzer 

Robert Schier 

 


